
1. Grundsätze der schulischen Suchtprävention

1.   Grundsätze der schulischen Suchtprävention 

1Der Konsum von Suchtmitteln sowie Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial wie Medienkonsum sind 
in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. 2Die langfristigen Folgen können gravierend sein und mit 
gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Schäden einhergehen. 3Dabei spielen die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle und beeinflussen sowohl die Lebenswelten als auch die 
individuellen Risiko- und Schutzfaktoren. 4Auch vor dem Hintergrund immer neuer Trends und 
Entwicklungen im Bereich der Suchtmittel sowie Verhaltens- bzw. Konsummuster trägt die schulische 
Suchtprävention eine besondere Verantwortung für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

5Suchtprävention will gesundheitliche Ressourcen stärken, Lebenskompetenzen fördern, relevantes Wissen 
vermitteln und konkrete Krankheitsrisiken vermeiden. 6Dabei nimmt sie die Gesamtheit von riskanten, 
missbräuchlichen, gesundheitsschädlichen und abhängigen Verhaltensweisen in Bezug auf legale und 
illegale Suchtmittel sowie nichtstoffgebundene und riskante Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial in 
den Blick. 7Erfolgreiche Suchtprävention braucht eine Gesamtstrategie und keine isolierten 
Einzelmaßnahmen. 8Grundlage sind langfristig angelegte, verzahnte Konzepte der Verhaltens- und 
Verhältnisprävention, die die gesamte Schulfamilie in die Maßnahmengestaltung einbinden. 9Dazu gehören 
neben den Schülerinnen und Schülern beispielsweise auch die Eltern, Lehr- und Fachkräfte, die 
Schulleitung sowie anderes schulisches Personal. 10Beispielsweise ergibt sich aus dem Ineinandergreifen 
von Erziehungsrecht der Eltern, Erziehungsrecht des Staates und Persönlichkeitsrecht der Schülerinnen 
und Schüler die Notwendigkeit einer engen und vertrauensvollen Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
zwischen Elternhaus und Schule.

11Präventionsarbeit ist eine wichtige Aufgabe der Schule, denn sie bietet niedrigschwellige Zugangswege, 
über die im Sinne der gesundheitlichen Chancengleichheit alle Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern 
frühzeitig und stigmatisierungsarm zu erreichen sind.


